
Seite 24Juli 2014   Ausgabe 46   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

TECHNIK
Aus der Industrie

Bundesverband Erneuerbare Energie: EuGH-Urteil  
gute Nachricht für Stromkunden
Als gute Nachricht für saubere Energie und die Stromkunden wertet der Bundesverband Erneuer-
bare Energie (BEE) das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Fall Ålands Vindkraft AB 
(Rechtssache C-573/12). „Die Richter am EuGH haben betont, dass die EU-Mitgliedsstaaten großen 
Freiraum haben, die Erneuerbaren Energien entsprechend ihren jeweiligen nationalen, demokratisch 
legitimierten Überzeugungen zu fördern. Damit wird es keine Rosinenpickerei über die Grenzen hin-
weg geben, was nur das deutsche System deutlich verteuert und die Stromkunden belastet hätte.“ 

NutzungDer finnische Windpark-Betreiber Ålands Vindkraft wollte vor dem EuGH durchsetzen, dass er vom schwe-
dischen Fördersystem profitiert. Dies hatten die schwedischen Behörden abgelehnt. Der EuGH gab den Be-
hörden nun recht. Die Richter wiesen in ihrem Urteil auch ausdrücklich darauf hin, dass es im Allgemei-
ninteresse liege, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu fördern, um die Umwelt zu schützen und 
die Klimaveränderungen zu bekämpfen. BEE-Geschäftsführer Falk dazu: „Durch diese Klarstellung von 
höchster Stelle haben Europas Regierungen, aber auch die Investoren in Erneuerbare Energien Rechts- und 
Planungssicherheit. Das gibt der Energiewende neuen Schub.“

Falk weiter: „Übrigens werden sich auch die französischen Stromkunden freuen, weil nun keine deut-
schen Unternehmen von den deutlich höheren südfranzösischen Solarstromvergütungen, die dort aufgrund 
des Ausschreibungssystems gezahlt werden, profitieren können.“

BEE

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann 
ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford
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